
„WAS DRAUF STEHT, MUSS AUCH DRIN SEIN“

BGH, Urteil vom 2.12.2015 — Aktenzeichen: I ZR 45/13

Leitsatz
Weisen auf Umverpackungen Angaben oder Abbildungen auf bestimmte
Bestandteile eines Produktes hin, so ist dies auch dann unzulässig, wenn das
ausdrückliche Verzeichnis der Zutaten diese Teilbestandteile gerade nicht enthält.

Sachverhalt
Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung „FELIX HIMBEER-VANILLE-
ABENTEUER“ einen Tee, auf dessen Verpackungen sich Abbildungen von
Himbeeren und Vanilleblüten sowie Hinweise auf „natürliche Aromen“ befinden. In
Wirklichkeit enthält der Tee keine Bestandteile oder Aromen von Vanille oder
Himbeeren. Der Kläger nimmt die Beklagte auf Unterlassung in Anspruch.

Entscheidung
Der Bundesgerichtshof bejaht die Irreführungsgefahr und damit den
Unterlassungsanspruch. Das Publikum werde durch die Angaben „HIMBEER-
VANILLE-ABENTEUER“ und die entsprechenden Abbildungen von Vanilleblüten und
Himbeeren zu der Annahme veranlasst, in diesem Tee seien Bestandteile oder
Aromen von Vanille/Himbeeren enthalten. Dies gelte auch dann, wenn sich auf der
Verpackung das Verzeichnis der tatsächlichen Zutaten befinde. Dies könne nicht
ausschließen, dass die Etikettierung die Käufer irre führe. Unter Hinweis auf Artikel
2 Absatz 1 der Richtlinie 200/13 EG über die Etikettierung von Lebensmitteln weist
der BGH darauf hin, dass die Etikettierung eines Lebensmittels nicht den Eindruck
entstehen lassen darf, ein Bestandteil befinde sich in diesem Lebensmittel,
obgleich dies – auch ausweislich eines entsprechenden Zutatenverzeichnisses –
nicht der Fall sei. Der normal informierte und vernünftig aufmerksame Verbraucher
könne irre geführt werden, was aus den in den Vordergrund gestellten Angaben
zur Existenz von Vanille- und Himbeerbestandteilen im Tee der Fall sei.
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